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Mit besonderer Herürksrchtrgung der Ethnologie, der KulturberhLltnrsse
und des Welthandels.

Begründet von Karl Andrer.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von
Dr. Emil Deckert.
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Das Familienrecht der Chinesen im Vergleiche
zu dem der anderen Völker.

Von Dr. Jos. L. Grunzet.

Den Grundstein zur Rechtsbildung eines Volkes gab
von scher die Familie. Die Familie ist die natürlichste
Grundform der menschlichen Gesellschaft, ans Familien
baut sich das Volk, die Nation, der Staat ans. Selbst bei
den Thieren finden wir Rudimente einer Familiengrnppirung.
Im weiteren Sinne versteht man unter Familie nicht nur
die Gemeinschaft der ehelich Verbundenen und von ihnen
Erzeugten, sondern auch Haus und Sklaven, daher die
identische Bezeichnung für Haus und Familie in manchen
Sprachen, wie griechisch: oixog, chinesisch: chia | |.
Ein festes Band, eine natürliche Organisation hält alle
Glieder zusammen. An der Spitze steht der Aelteste oder
Familienvater, dem von Natur aus das Recht des Stärkeren
verliehen ist, dem einerseits alle Familienglieder zu unbe
dingtem Gehorsam verpflichtet sind, der sie aber auch anderer
seits zu schützen und für sie zu sorgen hat. Dafür ist er
auch mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, und
nach alter Rechtsanschauung, die sich auch trotz der immer
steigenden Entwickelung der Staatsgewalt in den alten Rechts
satzungen forterhalten hat, steht ihm sogar das Recht über
Leben und Tod der Angehörigen zu.

Noth und Kampf führten im Laufe der Zeit zu dauernden
Bündnissen unter den Familien, welche bei zunehmender
Festigkeit mehr und mehr eine Organisation nach dem
Vorbilde der Familie erhielten. Es bildeten sich zunächst
patriarchalische Stammesregicrungen, wo das Familienober
haupt der angesehensten Familie die oberste Leitung und
Heerführung inne hatte, mit fortschreitender Kultur erwuchs
endlich daraus ein geordnetes Staatswesen mit einem wähl-
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baren oder erblichen Fürsten an der Spitze. Die Familie
blieb aber immer die Einheit, und sie spielte namentlich eine
große Rolle bei der ursprünglichen Grundvertheilung. . Der
von einem Volke friedlich oder durch Eroberung in Besitz ge
nommene Grund und Boden wurde nämlich an die Familien
entweder als selbständiges, frei veräußerliches Eigenthum
hinausgegeben, oder aber er blieb Staatseigenthum und wurde
nur parzellenweise den verschiedenen Familien zur Nutznießung
überlassen. Dieser Modus wurde beispielsweise im alten
Peru i), in Java 2 ) u. s. w. eingebürgert und hat sich
bei zwei modernen Völkern bis zum heutigen Tage erhalten,
nämlich bei den Slaven, insbesondere den Südslaven in der
sogenannten Hanskommunion oder Zadrnga “), und bei den
Chinesen. Bei den letzteren gehört noch gegenwärtig trotz
der großen agrarischen Umwälzungen, die sich in China mehr
mals im Lause der Jahrhunderte abgespielt haben, jeder
Familie ein unveräußerliches und unverletzliches Erbgut, wel
ches in früheren Zeiten etwa 30 Hektar, heute aber nur
noch 3 /4 Hektar betrügt, so daß aber immerhin von den
 335 Billionen Hektar bebauten Landes ungefähr 70 bis 75
Millionen unbeweglich gemacht sind 4 ).
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